
 

BAUTEN UND ANLAGEN  
FREIBAD  
 
 

Badeordung   

  

Es ist unser Ziel, dass Sie und andere Besucherinnen und Besucher sich bei 
uns wohlfühlen. Damit wir unser Ziel erreichen können, sind wir auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen.  

• Nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Badegäste. 

• Aufsichtspflicht über Kinder durch eine verantwortliche Person (gem. Betriebsordnung). 

• Hören Sie Musik nur mit Kopfhörern. 

• Bild und Tonaufnahmen sind auf dem ganzen Areal verboten. 

• Benützen Sie für den Abfall die aufgestellten Abfallbehälter. 

• Für Raucher haben wir vor dem Treppenabgang zu den Liegewiesen Rasenaschenbecher 
bereitgestellt. 

• Das Konsumieren von Drogen sowie Shisha rauchen ist in der gesamten Freibadanlage 
nicht erlaubt. 

• Alkohol darf in Mass nur auf der Terrasse beim Freibad Restaurant konsumiert werden. 

• Auf den Liegewiesen ist das Konsumieren von Alkohol zu unterlassen. 

• Konsumieren Sie keine Süssigkeiten, Speisen, Tabakwaren sowie Getränke in der direkten 
Umgebung der Becken. 

• Bitte stellen Sie keine mobilen Sonnenbeschattungssysteme (Zelte) auf. 

• Spucken ist eine „Unart“, bitte unterlassen Sie es im kompletten Freibad. 

• Geben Sie die Schlüssel zu den Kabinen an der Kasse ab, wenn Sie das Bad verlassen. 
 

Verhaltensregeln für das Benutzen der Rutschbahnen:  
• Massgebend sind die angebrachten Sicherheitshinweise sowie die Anweisungen der Bad-

meister. 

• Wasser stauen, anhalten, aufstehen oder auf der Rutschfläche laufen ist verboten, ebenso 
das Benutzen von Bällen und Spielsachen. 

• Bei Beschädigungen jeglicher Art ist Schadenersatz zu leisten. 
 

Auch Ihre Gesundheit und Sicherheit ist uns sehr wichtig, beachten Sie des-
halb folgende Punkte: 

• Wegen Diebstahlgefahr empfehlen wir, Wertgegenstände zu Hause zu lassen oder in den 
bereitstehenden Pfandfächern einzuschliessen. 

• Das Freibadrestaurant ist im Innenbereich rauchfrei. 

• Duschen vor jedem Bad ist obligatorisch. 

• Baden ist nur mit Badehosen / Badekleidern und Burkinis erlaubt, Unterhosen sind nicht ge-
stattet. 

• Lassen Sie die Kleinkinder nicht nackt baden, dafür gibt es Schwimmwindeln. 

• Betreten Sie die Becken nur über die Durchschreitebecken. 

• Verwenden Sie keine Seifen oder Shampoos in den Durchschreitebecken. 

• Für Nichtschwimmer steht das Nichtschwimmerbecken zu Verfügung. Nur im Nicht-
schwimmerbecken sind Schwimmhilfen und Wasserspielsachen erlaubt. 

• Personen mit ansteckenden Krankheiten oder Ausschlag dürfen das Freibad nicht betreten. 

• Zu Ihrer Sicherheit haben wir eine Alarmanlage (Notrufsäulen) installiert. Benützen Sie diese 
nur bei Gefahr. 

Badeverbot bei Gewitter: Ein Gewitter in einem Freibad bringt grosse Risiken 
mit sich! 

• So können durch die Schockwelle, die ein Blitzschlag auslöst, Verkrampfungen, Bewusstlo-
sigkeit und Schockzustände herbeigeführt werden. Leisten Sie daher der Anweisung des 
Bademeisters, das Wasser zu verlassen, sofort Folge. 

• Den Anweisungen der Bademeister und Wasseraufsichten ist in jedem Fall Folge zu leisten. 
Das Nichteinhalten der obigen Regeln wird geahndet und kann zu Besuchsverbot führen. 

• Der Leiter des Freibades ist befugt ein Besuchsverbot auszusprechen. Auf eine allfällige 
Rückerstattung des entrichteten Eintrittfspreises wird nicht eingegangen! 
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